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XI. ({esetzgebun~speriode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Moser, Dr. ~ull 
und Genossen 

an den Bundeskanzler, 

betreffend die ~öllig unzureichende Beantwortung einer Anfrage 

über die Herausgabe der Propagandaschrift "für alle". 

Einleitend bemerken die unterfertigten Abgeordneten, dass sie 

die Feststellung des Herrn Bundeskanzlers. bei der Druckschrift 
tlfür allel! handle es sich nicht um eine Propagandaschrift, sondern 

um eine "Informationsschrift", nicht teilen können. i'lie der 

Herr Bundeskanzler selbst in der Anfragebeantwortung 685/A.B. vom 

11.6.1968 ausgeführt hat, llkann über Wert und Unwert von In­
formationen gestritten Herden • ." Dj.E!se an si.ch richtige Peststellung 
des Herrn Bundeskanzlers führt eben dazu, dass dieunterfertj.gten 

Abgeordneten im Hinblick auf das Fehlen echten Informationsgehaltes 

diese Druckschrift als Propagandaschrift werten. 

Die gefertigten Abgeordneten haben am 4.701968 an den Herrn 
Bundeskanzler eine Anfrage betreffend die Herausgabe der 
Propagandaschrift "für allel! gestellt, die am 29.8.1968 beantwortet 

wurde. Da die Antworten auf die einzelnen Fragen überhaupt nicht 

eingehen, stehen die gefertigten Abgeordneten auf dem Standpunkt, 

dass ihre Anfrage durch Bundeskanzler Dr. Klaus als nicht beant­

wortet anzusehen ist; 
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Die zu den Fragen 1-3 (Sachverhaltsdarstellung I) geäusserte 

Feststellung des Herrn Bl .. mdesL:anzlers .• (iass es bei den seinerzeitigen 

Anfragen nicht um die Form der Ausschreibung gegangen ist, sondern Um 

die Frage, ,qarum keine allgemeine Ausschreibung durchgeführt wurde 

entspricht nicht den Tatsachen. Es 1st nach Ansicht der gefertigten 

Abgeordneten nicht Aufgabe des befragten Regie:r'ungsmi tgliedes, den Sinn 

der Frage durch eine 'NilllfUrlich(~ Interpretation zu entstellen, sondern 

eine klar gestellte Frage a.uch ebenso klar zu beanbmrten. 

Der Erstgefertigte hat am 26.1.1968 zu diesem Thema eine Anfrage an 

Bundeskan2;ler Dr. Klaus ge:ciQ21.tet und beurteilt den Zv-leck seiner Anfrage 

ausschliesslich selbst.· Er muss ·daher den Versuch, seiner Anfrage einen 

Sinn zu unterstellen, der dem Befragten f;enehm ist, aber nicht der 

Absicht des Fragestellers entsprach, zurUoYOireisen. 

Die erste Zusatzfrage lautete gemäss stenographischem Protokoll der 

91. Sitzung v6m 26.1.1963 wörtlich: 

"In welcher Form wurde den Bestimmungen der' Ö-Norm 2050 entsprechend" 

der Druckauftrag ausgeschrieben: öffentlich oder beschränkt oder wurde 

freihändig vergeben. I! 

Sowohl auf diese, ,,;ie auf die zVlei te Zusatzfrage hat der Herr Bundes = 
kanzler geantwortet, es handle sich um eine in der Ö-Norm vorgesehenec> 

beschränkte Ausschreibung .. 

Die in der Anfragebearttwortung aufgestellte Behauptung, es gehe 

nicht um die Form der Ausschr(~ihung .. entsprioht, wie schon aus dieser 

F'ragestellung hervorgeht.\' lücht den 'l'atsachen. Es sei hier eindeutig 

. festgestellt, dass es vor allem die Absicht des Fragestellers gewesen 

ist, zu erfab-ren .. in welchen in der Ö··No:r-m angefUhrten Formen der 

Auftrag zur Ausschreibung gelangte. 

Im Ubrigen wird festgestellt. dass auf die dezidierte Frage Nr. 2 

nach der Rechnung der Firma Metten bczUglich des Dryckauftrages 

der Nr.· 1 der Propagandcl.s ahrift I! für all{'-) I! vom Jänner 1968 überhaupt 

nicht eingegangen ·worden ist. Daher können selbst bei grosszUgigster 

Auslegung die Beant'l'wrtungc1n der Fragen zur Sachverhaltsdarstellung I 

als nicht beantwortet angsehen werden. 
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Gegen die Feststellungen zu den Fragenl~-21 verwahren sich die gefertigten 
Abgeordneten energisch. Sie stehen auf dem Standpunkt, dass sie ein 
verfassungsmässig gewährleistetes Recht ·auf eine konkrete Beanhmrtung der 
von ihnen gestellten Fragen durch ein Regierungsmitglied haben und 

weisen die, völlig überflUssige Belehrung, dass es Sache des Rechnungs ::: 
, hofes sei, anlässlich einer Einschau in die Gebarung des Bundeskanzler = 

amtes die Vergabe des Druckauftrages der Propagandar~chr:lft "für allelf 
zu überprUfen, zurück. Sie bestehen auf ihrem Recht auf Beantvwrtung der 
gestellten Anfragen. 

Es ist ihnen selbstv'erständlich bekannt; dass der Rechnungshof eine 

Überprüfung solcher Art vornehmen kann, jedoch kann dieser Umstand 
keinesw'egs das Recht der Abgeordneten, von den Mitgliedern der Bundes = 

regierung im Rahmen der ihnen auferlegten verfassungsrechtlichen Ver = 
pflichtung Antworten zu erhalten, einschrä.nken. 

Die verfassungsmässig vorgesehene Kontrolle des Rechnungshofes umfasst 
gewissi die Befugnis, die Gebarungsvorgäl1ge im Bereich des Bundeskanzler:::: 

amtes zu überprüfen. Dies steht aber in keinem Zusammenhang mit der 
ebenfalls verfassungsmäs~3ig vorgesehenen Befugnis der Abgeordneten, solche 
Vorgänge im Bereich des Bundeskanzleramtes im·Wege konkreter Frage = 

stellungen zu kontrollieren. 

, / Auch bei den Fragen 4;-21' '\"lird,e den Anfragen neuerlich durch den Herrn 
Bundeskanzler eine bestiIT'.mte Absicht unterst~llt, anstatt die Fragen 
konkret zu' beantworten. Es sei mit Nachdruck darauf hingewiesen" dass es 
keine Bestimmung gibt, die ein befragtes Regierungsmitglied berechtigen 
wUrde festzustellen, aus welchem BeNeggrund Abgeordnete Anfragen einbringen 

Dennoch stehen die gefertigten Abgeordneten keineswegs an, den Zweck 
( ihrer Fragestellung klarzulegen, um ~'lei tere unnötige Spekulationen des 

--r Herrn Bundeskanzlers hierüber zu vermeiden. 

Die gestellten Fragen zielen nicht nur darauf ab, die SparsamI{eit, 
\Hrtschaftlichkei t und Z'i-'ieckmässigl{ei t bei der Ausschreibung des 
Druckauftrages zu Uberprüf'en, sondern bezwecken insbesondere festzu = 
stellen, ob bei der Auftragsvergebung auch parteipolitische Gesichtspunkte 

massgebend '\'1aren. Die hartnäckige vJeigerung des Herrn Bundeskanzlers, 
die gestellten Fragen zu beantitwrten, trägt nur dazu bei, diese Ver = 

mutung zw bestärken. 

-4-

942/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



-4-

Es \'fird hiezu noch bemerkt ~ dass im Gr~gensatzy{ zu Bundesl{anzler Dr.Klaus 

Vi zekanzl erDr. Ni thalm auf eine Anfrage von Abgeordneten am 19.~·. d. J . 

zu diesem Thema über die konkrete Anfrage hinausgehende Aufklärungen 
betreffend die Erteilung von Druckaufträgen tUr die Druckschrift IIfür alle" 
gegeben hat. 

Zu den Ausführungen des Herrn Bundeskanzlers auf die Fragen 22-39 wäre 
vorerst zu bemerken JO dass auch diese Fragen mangelhaft beantwortet wurden. 
Wie aus den Ant"t'vorten ersichtlich istjO hat der Herr Bundeskanzler neuer -­
lieh i~ der Frage der Gestalt.ung des Impressums der PropagandaS?hrift 
"für a.lle" seinen Rechtsstandpunkt geändert. Es wäre sonst nicht er = 
klärlich, "t>larum das Impressum der "vJohnbe.ufibell!: "Republik Österreich, 
Bundeskanzleramt, Bundespressedienst H lautet, "t>Tenn - wiep{ in der 
A.nfragebeantwortung - dte r·1einung vertr t?;ten wird, dass in einem Impressum 
ein gesetzlich festgelegtes ~Jtacttliches Organ aufzusche"inen hat und 

. . 
nicht eine SeIetion oder Abtei.lung innerhalb eines solchen staatlichen 
Organes. Bei Beibehaltung dtoser Rechtsansicht hätte nämlich j.mImpressum 
der IIWohnbaufibel1l die Angabe:"Republik Österreich" nicht aufgenommen 
werden müssen. Es ist aber umso unverständlicher~ dass im Impressum 
nicht das Bundesmihisterium für Bauten und 'l'echnik aufscheint, welches 
doch dieses Druckwerk verfasst, die Mittel hiefür aufgebracht hat und 
deren Pressereferent als verantwortlicher Redakteur angeführt ist. 

Bei Eingehen auf die geäusserte Rechtsansicht des Herrn Bundeskanzlers, 
die, das sei ausdrücklich festgestellt~ von den Gefertigten nicht 
geteilt wird, hätte es hier den tatsächlichen Verhältnissen und damit 
der Wahrheit entsprochen, das Bundesministerium für Bauten und Technik 
an Stelle des ,Bundeskanzleramtes im Impressum anzuführen. Das genannte 
Ministerium würde in diesem Fall bei Verfolg des geäusserten Rechts = 

. standpunktes genauso wie das Bundeskanzleramt Rechtspersönlichke~t 

besitzen. 
Betrachtet man in Ansehung der vom Herrn Bundeskanzler vertretenen 
Rechtsmeinung das Impressum der Nr. 1, so ergibt sich daraus zYlingend, 
dass dieses nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprochen hat, da 
in diesem nur der Bundespressedienst - also eine Sektion des Bundes = 

kanzleramtes - nicht aber dieses selbst als das "gesetzlich festgelegte 

staatliche Organ ll aufschej.nt. 
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Im gegebenen Zusammenhang stellen die anfragenden Abgeordneten fest: 

Impressum der Nr. 1: 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Bundespressediernt. 
Impressum der Nr. 2: 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Bundeskanzleramt, Bundespresse = 
dienst. 

Impressum der "Hohnbaufi bel": . 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Republik österreich, Bundeskanzler = 
amt, Bundespressedienst. 
,Impressum der Nr. 3: 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: 

a) Republik österreich, Bundeskanzleramt, Bundespressedienst 
b) Bundeskanzleramt - Bundespressedienst. 

Die Divergenz zwischen den einzelnen Fassungen i~ der Angabe des 
Eigen.tümers, Herausgebers und Verlegers erweist eindeutig, dass die 

Gestaltung des Impressums nicht Konsequenz rechtlicher Überlegungen ist. 

Die Feststellung des Herrn Bundeskanzlers, dass im Impressum der 
• 11 

"y.lohnbaufi bel" auf di e redaktionell e Gestal tung durch das Bauten = 
ministerium infolge der Aufnahme des Namens des verantwortlichen 
Redakteurs dieses-Ministeriums, Peter Fuchs, hingewiesen wurde, ist 
unrichtig, weil nur 'auf Grund des Ämtskalenders bzw. durch andere 
Erhebungen ermittelt werden kann, dass der Betreffende Pressereferent 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik ist; dazu kommt noch, 
dass als Anschrift dieses verantw ortlichen Redakteurs nicht etwa die 
Adresse des Bundesministeriums für Bauten und Technik, sondern jene 

des Bundeskanzleramtes angeführt wurde. 

Die gefertigten Abgeordneten verweisen neben den obigen Ausführungen 
auf ihre Sachverhaltsdarstellungen I, 11 und 111 in ihrer Anf'rage 
Nr. 857/J vom 4.7.1968 und enlarten nunmehr Antworten, die ebenso 
konkret sind wie die Fragen. Sie betonen ausserdem, dass sie Wert 
darauf legen, jede einzelne Frage, wie dies bisher der vom Herrn 
Bundeskanzler geübten Praxis entsprach, gesondert beantwortet zu erhalten. 
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In diesem Sinne stellen sie nachfolgende 

A n fra g e : 

1~) Aus welchem Grund haben Sie, Herr Bundeskanzler, bzw. Vizekanzler 
Dr. Wi thalm in Ihrer Vertretung in Beantl'lOrtung von Anfragen (1309/M 
vom 26.1.1968, 1542/M vom 19.4.1968 und 685/A.B. vom 11.6.1968) -den 
Fragestellern eine unrichtige Information dahin gegeben, der Druckauf = 
trag für die Nummer 1 der Propagandaschrift "für alle" sei in Form 
der in der Ö-Normvorgesehenen beschränkten Ausschreibung erfolgt? 
2.) Wie lautet die Rechnung der Firma Metten bezüglich des Druckauf = 

trages für die Nr. 1 dieser Propagandaschrift vom Jänner 1968, getrennt 
nach Druck-und Papierkosten? 
3.) Warum haben Sie es auf die dezidierte Frage nach.der Aktenzahl der I. ," . 
beschränkten schriftlichen Ausschreibung unterlassen, mitzuteilen, dass 
diese Ausschreibung nicht schriftlich erfolgte, und in Ihrer Ant"t-'lOrt 
irrefUhrend festgestellt, die Ausschreibung erfolgte in kurzem Wege, sowie 

die Worte "beschränkte Ausschreibung" gebraucht, wobei Sie das in der 
Anfrage dem Hauptwort "Ausschreibung ll beigefügte Adjektiv "schriftlich" 
ganz einfach wegliessen? 

4.) Welche Gründe führten zum Ansteigen der Gesamtkosten der Nr. 2 
der Propagandaschrift "für alle" gegenüber der Nr. 1 um 31.145,50 S ? 
5.) Welche Gründe waren insbe~ondere für das auffä~lige Ansteigen der 
.' . ~ 

Kosten für die graphische Gestaltung um 20.163,15 S.massgebend? 
6.) Ist das Ansteigen gerade dieser Kosten vielleicht durch den Umstand 
verursacht, dass fast die gesamte Titelseite mit einern Bild des 

Bundeskanzlers und des Vizekanzlers versehen wurde? 
7.) Welche Graphiker wurden mit der graphischen Gestaltung der Nummern 
1 und 2 der Propagandschrift "für alle" sowie der IIWohnbaufibel" 

beaUftragt? 
8.) Wurde die Ausschreibung des Druckauftrages der Nr. 2 schriftlich 

vorgenommen? 
9.) Wie war der Wortlaut dieser Ausschreibung? 
10.) Welche namentlich anzuführende Druckereien wurden zur AnbotsteIlung 

eingeladen? 
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11.) v1ie lauteten die auf diese Ausschreibung eingelangten Offerte? 

12.) Nach welchen Gesichtspunkten wurde bei der Vergabe des Druckauftrages 
vorgegangen? 

13. ) Weshalb wurde bei der Vergebung des Druclcauftrages der llt'Johnbaufibel l1 

, I dieser Auftrag nichtan eine einzige Firma, nämlich den Bestbieter, 
sondern wie Vizekanzler Dr. va. thalm in seiner Anfragebeant~'lortung vom 
19.4.1968 (Zl. 1542/M) ausführte, an vier Druckereien vergeben? 

14.) Haben dstch durch die Zersplitterung dieses Druckauftrages nicht 
1e 

zwangsläufig/Kosten erhöht? 

15.) Wurde die Zeitschrift in, allen vier Druckereien gesetzt oder war 
damit nur eine Druckerei beauftragt und wurde in den restlichen drei 
Betrieben nur der Druck durchgeführt? 
16.) (Bei' Bejahung der Frage 15:) vJie lautete der Name der Druckerei, 
in der die Zeitschrift gesetzt wurde? 

~7.)(Bei Bejahung der Frage 15:) Wie hoch ~aren die Kosten für das 
Setzen, wie hoch für den Druck, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Druckereien? 

18.) Wieviel Exemplare der NI'. 2 der Propagandaschrift \'lUrden jeweils 
in den einzelnen Druckereimhergestellt? 
19.) Wie lauten die für die Gesamtkosten der Nr. 2 gelegten Rechnungen der 

einzelnen Druckereien, aufgeschlüsselt nach Setz-,Druck~und . 
Papierkosten? 
20.) Entspricht es den Ta.tsachen, dass bef der Versendung bzw. Verteilung 
der Nr.' 1 der Propag'andaschrift Mängel ,auftraten, sodass in 'verschiedenen 
Teilen von einzelnen Bundesländern die Zustellung an die Adressaten 

nicht erfOlgen konnte? 
21.) Ist es richtig, dass vor allem dieser Umstand bei der Vergabe des 
Druckauftrages an mehrere Druckereien in den verschiedenen Bundes­
ländern massgebend war und nicht, wie Vizekanzler Dr. Withalm in 
der Anfragebeantwortung vom 19.4.1968 (Zl. 1542/r1) behauptete, 

föderalistische Gesichtspunkte? 
22.) Aus welchen eingehend dazulegenden Gründen weicht das Impessum der 

Nr. 3 von jenem der "vJohnbaufibel" ab? 
23.) Warum haben verschiedene Ausgaben der Nr. 3 unterschiedliche 

Impressa? 
24.)Aus welchen Gründen ist im Impressum eines Teiles der NI'. 3 eine 
juristische Person als Herausgeber und Verleger nicht genannt? 
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25.) Sind die GrUnde für die Änderung des Impressums eines Teiles 

der Nr. 3 gegenüber jenem der tlH'ohnba,1)ftbel" und des anderen Teiles 
der Nr. 3 aktenmässig festgehalten worden'? 
26.) (Bei Bejahung der Frage 25:) Welchen vollständigen Wortlaut hat 
das betreffende Dienststück einschliesslicl:l. des Amtsvortrages? 
27.) (Bei Verneinung der Frage 25:) Harum ist dies unterlassen worden? 
28.) Teilen Sie nunmehr die Auffassung der Fragesteller, dass zumindest 
das Impressum der Nr. 1 nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprochen 
hat? 
29.) Wenn nein, wie begründen Sie dies im Hinblick auf Ihre Ausführungen 
in der Anfragebeantwortung Nr. 869/A.B. vom 29.8.1968 e'bei der 

Beantwortung der diesbezüglichen mündlichen Anfrage ist es mir darum 
gegangen klarzustellen: dass im Impressum ein gesetzlich festgelegtes 

'. staatliches Organ aufzuscheinen hat und nicht eine Sektion oder Abteilung -
innerhalb eil}es solchen Staatsorganes")? 
30.) vlie ist Ihrer Ansicht nach unmittelbar aus dem Impressum ohne 
Heranziehung von Auskunftsmittel für den n:l.chtinformierten Leser er = 
sichtlich, dass das Bundesnünisterium fUr Bauten und Technik die 
redalttlonelle Gestal tung der Wohnbaufibel vorgenommen hat? 

31.) '~elche Notwendigkeit bestand dafür, das Bundesministerium für Bauten 
und Technik zu einem sogenannten administrativen Hilfsgeschäft zu ver = 
anlassen, zumal im Sinne der von Ihnen geäusserten Rechtsauffassung 
dieses Bund.esministerium· im Tmpressum 'ebensoals "gesetzlich festge -

staatllcres . 
Legtes jOrgan l hätte aufscheinen können \vie das Bundeskanzleramt? 
32.) ilJie begründen Sie den von Ihnen gebrauchten Ausdruck "administra = 

tives Hilfsgeschäft" unter Bedachtnahme auf den verfassungsmässig 

festgelegten Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung? 
33.) In welcher Rechtsvorschrift ist die Zulässigkeit derartiger 
"administrativer Hilfsgeschä:ete" festgelegt? 
34.) Ist der Grund des Nichtaufscheinens des Bundesministeriums für 

Bauten und Technik im Impr.essum der "vJohnbaufibel" auch darauf zurück = 
zuführen, dass sonst höhere Portoausgaben erwachsen wären, und hat man 
sohin auf diesem Wege versucht, die Pestvorschriften zu umgehen? 

35.) Aus welchen Gründen haben Sie am Ende der Anfragebeanti'1ortung 
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869!A. B. vorn 29.8.1968 auf die Beantwortung der Anfrage 81j.4!J" durch 

den Herrn Bundesminister für Justiz hingewiesen? 

36.) Ist dieser Hinweis ehla so zu verstehen, dass Sie der Rechts = 
auslrunft des Justizmiriisteriums entnommen haben, die Ausnahmevor = 

schrift des § 14 des Pressegesetzes sei auf die Propagandaschrift 

"für alle" anwendbar? 

I 
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